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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen 
 
 

52 Benennung der Planstraße im Bereich B-Plan Nr. A 28 
 „Bennert – L 359“ 
53 Widmung der Straßen „Dierath“, „Hohlenweg“, 
 „Pohligshof“, „Brucher Weg“, „Benrod“, „Bennerter 
 Obstweg“ und „Bertenrath“ gem. § 6 des Straßen- und 
 Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 (StrWG NW) 
54 Mietspiegel der Stadt Leverkusen für das Gebiet der 
 Stadt Leichlingen Stand 1. September 2013 
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52 
Bekanntmachung 

über die Benennung der Planstraße im Bereich B-Plan Nr. A 28 
„Bennert – L 359“ 

 
Der Rat der Stadt Leichlingen hat in seiner Sitzung vom 07.10.2013 beschlossen, die 
Planstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. A 28 „Bennert – L 359“ mit dem Namen  
 

„An der Obstwiese“ 
 

zu bezeichnen. 
 
Die Lage der Straße ist aus dem folgenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 
Leichlingen, den 08.10.2013 
 
gez. Ernst Müller 
Bürgermeister 
 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Leichlingen 

Nummer 

33 

Datum 

14.10.2013 

Seite 

143 

 

 

 

 

143 

 

 

 

53 
 
Widmung der Straßen „Dierath“, „Hohlenweg“, „Pohligshof“, „Brucher Weg“, „Benrod“, 
„Bennerter Obstweg“ und „Bertenrath“ gem. § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) 
 
Der Rat der Stadt Leichlingen hat in seiner Sitzung vom 07.10.2013 einstimmig beschlossen: 
 
Die Straßen „Dierath“, „Hohlenweg“, „Pohligshof“, „Brucher Weg“, „Benrod“, „Bennerter Obstweg“ 
und „Bertenrath“ werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung vom 23.09.1995 für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
Die Straßen werden in die Straßengruppe der Gemeindestraßen eingestuft.  
 
Die Straße „Dierath“ besteht aus folgenden Flurstücken: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 4 
Flurstück 190, 278 und 489. 
 
Die Straße „Hohlenweg“ umfasst die Flurstücke: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 4 
Flurstücke 398 und 399. 
 
Die Straße „Pohligshof“ besteht aus nur einem Flurstück: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 4 
Flurstück 350. 
 
Die Straße „Brucher Weg“ umfasst folgende Flurstücke: 
Gemarkung Leichlingen  
Flur 18 
Flurstücke 141 und einen Teil aus 142 sowie 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 63 
Flurstücke 488 und 421. 
 
Die Straße „Benrod“ besteht aus einem Flurstück: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 2 
Flurstück 167. 
 
Die Straße „Bennerter Obstweg“ umfasst folgende Flurstücke: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 2 
Flurstück 779 und ein Teil aus 670. 
 
Die Straße „Bertenrath“ besteht aus dem Flurstück: 
Gemarkung Leichlingen 
Flur 2 
Teil aus Flurstück 198. 
Aus den anhängenden Plänen sind die zu widmenden Straßenverkehrsflächen ersichtlich 
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Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor 
dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG 
– vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.  
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so wird 
dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet. 
 
Hinweis: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer Klage vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, 
sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit der Verwaltung in Verbindung zu setzen. In vielen 
Fällen können so eventuelle Unstimmigkeiten außerhalb des Klageweges behoben werden. Die 
Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Leichlingen, den  09. Oktober 2013 
 
gez. Ernst Müller 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
Mietspiegel der Stadt Leverkusen für das Gebiet der Stadt Leichlingen 

- Stand 1. September 2013 – 

 
 
Der Mietspiegel für den nicht preisgebundenen Wohnraum der Stadt Leverkusen wird wegen der 
Vergleichbarkeit des Wohnungsmarktes für das Gebiet der Stadt Leichlingen übernommen. Er ist 
auch für die Ausgleichszahlung im Rahmen des Förderausgleichs im Wohnungswesen für das 
Land NRW anzuwenden. 
 
Der Mietspiegel ist gegen eine Schutzgebühr von 5,00 Euro erhältlich bei: 
 
-Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein, Kölner Str. 39 – 41, 51379 
 Leverkusen oder in der Nebenstelle Gartenstr. 8, 42799 Leichlingen 
-Mieterverein Leverkusen-Opladen, Kölner Str. 35 – 41, 51379 Leverkusen 
-Stadtverwaltung Leichlingen, Information im Erdgeschoss 
 
 
Leichlingen, 8. Oktober 2013 
 
Stadt Leichlingen 
Der Bürgermeister 
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